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Karl Krafeld, Albrechtstr. 17, 44137 Dortmund
Bundesministerium
für Gesundheit

und Soziale Sicherung

· Referat 414 (Berufsgenossenschaften)

53108 Bonn










Dortmund, 15.7.2005

Btr.:
Beschwerde, aufgrund meines Grundrechtes nach GG 17, an die zuständige Stelle

der Aufsicht der staatlichen Gewalt über die Berufsgenossenschaften,

wegen schwerer Grundgesetzverletzung
mittels haltloser Auslegung des § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII

mit der Folge des durch das Gesetz nicht eröffneten Eingriffs in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (GG 2.2.),
durch Hepatitis-B-Zwangsimpfungen, unter Androhung eines Berufsverbotes,

an Mitarbeiter in Unternehmen des Gesundheitswesens,

in der Hauptverantwortung des Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG),
aufgrund deren als Dienstanweisung wirkenden Grundsätze „G 42“,

wegen Unterlassung der erforderlichen Aufsicht durch das zuständige Bundesministerium, zum Zwecke der Abwendung schwerer Missachtung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland durch die Berufsgenossenschaften (HVBG).
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund meines Grundrechtes nach GG 17 lege ich Beschwerde darüber ein, dass Sie als zuständige Stelle der staatlichen Gewalt, im Hinblick auf die Aufsicht über die Berufsgenossenschaften, insbesondere dahingehend, dass die Berufsgenossenschaften sich der auch von ihnen abverlangten Bindung an Recht und Gesetz nach Grundgesetz Art. 20 Abs. 3 nicht unterwerfen, Ihrer Aufsichtspflicht bisher nicht nachgekommen sind, dass Sie, als aufsichtsführendes Ministerium, die durch das Gesetz nicht eröffneten Eingriffe in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit bei Mitarbeitern in Unternehmen des Gesundheitswesen (Altenheime, Krakenhäuser, Arztpraxen u.a.), mittels Hepatitis-B-Zwangsimpfungen unter Androhung des empfindlichen Übels eines Berufsverbotes, nicht mittels geeigneter Maßnahmen unterbunden haben, sondern durch Duldung die ungehinderte Fortsetzung der schweren Missachtung unserer grundgesetzlich abverlangten staatlichen Ordnung, ermöglichen.
Sollte die Zuständigkeit der Aufsicht über die Berufsgenossenschaften auch zu den Aufgagen der Länder zählen, so ist hier aufgrund GG Art. 84 Abs. 3 auch die Zuständigkeit des Bundes gegeben. 
Ich füge zum zugrundeliegenden Sachverhalt meinen Hinweis an den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), nebst den zwei Anlagen, bei.

§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass dieses Gesetz als Gesetz im Sinne des Grundgesetz Art. 2 Abs. 2, dritter Satz gewertet wird, das ermöglicht, in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit einzugreifen, wie dieses beispielsweise durch § 20 Abs. 6 u. 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG) eröffnet ist.
Eine solche Auslegung des § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, wie sie gegenwärtig vom HVBG im Gesundheitsbereich praktiziert wird, darf durch die Aufsichtsbehörde der staatlichen Gewalt nicht geduldet werden.

Durchgängig erfolgen aus dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, teils auch durch die Bundesgesundheitsministerin persönlich, gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch beispielsweise gegenüber dem Deutschen Bundestag, die Tatsachenbehauptungen, dass es in Deutschland keine Pflichtimpfungen gibt und Impfungen in Deutschland freiwillig sind.
Durch die Duldung der Hepatitis-B-Zwangsimpfungen in Unternehmen des Gesundheitswesens, auf Betreiben der Berufsgenossenschaften (HVBG), die der Aufsicht desselben Ministeriums unterliegt, das durchgängig die Freiwilligkeit der Impfungen behauptet, stellt das Ministerium nicht nur die Bundesgesundheitsministerin als eine Person dar, die öffentlich wahrheitswidrige Behauptungen verbreitet, wenn sie die grundsätzliche Freiwilligkeit der Impfungen behauptet.
Solange das Ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung die von den Berufsgenossenschaften (HVBG) betriebenen Hepatitis-B-Zwangsimpfungen unter Androhung des empfindlichen Übels des Berufsverbotes, in Unternehmen des Gesundheitswesen duldet und gleichzeitig die grundsätzliche Freiwilligkeit der Impfungen behauptet, stellt sich das Ministerium, stellt sich die Bundesregierung, als die Öffentlichkeit vorsätzlich irreführend dar.
Das Dienstrecht dagegen verpflichtet nicht nur Minister, sondern alle Staatsbediensteten zur Wahrhaftigkeit.

Auf dem Hintergrund der in den letzten Jahrzehnten gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, nicht nur zur Feiwilligkeit der Impfungen, sondern zu den hohen Anforderungen, die an die durch den impfenden Arzt zu erfolgende Risikoaufklärung vor Annahme der Impfeinwilligung durch den Arzt gestellt sind, ist es erschreckend, dass offensichtlich alle mit den Berufsgenossenschaften verbundenen Betriebsärzte, trotz eindeutiger Rechtslage, die es ihnen verbietet, ohne Vorliegen der Freiwilligkeit der Entscheidung nach vorausgegangener sorgfältiger Risikoaufklärung, bei der der Arzt das zur Einwilligung erforderliche Wissen vermitteln muss, an dieser schweren Grundgesetzverletzung, an dieser schweren durchgängigen Verletzung des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sich beteiligen.
Bei diesen Betriebsärzten, die sich an Impfungen, ohne Vorliegen einer rechtswirksamen Einwilligung, regelmäßig beteiligen, ist ernsthaft zu prüfen, ob sie aufgrund ihres eigenen Verhalten, die Vermutung begründen können, dass sie nicht bereit und/oder in der Lage sind, zukünftig die ärztlichen Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen. Derartige Impfmaßnahmen ohne Einwilligung sind mit den ärztlichen Zulassungsvoraussetzungen unvereinbar. Auch hier obliegt der staatlichen Gewalt die abschließende Aufsichtspflicht über diese Betriebsärzte, die sich regelmäßig an rechtswidrigen Verletzungen des Recht auf Leben und körperlicher Unversehrtheit beteiligen.
Auf dem Hintergrund, dass, aufgrund der Natur der Sache, viele Unternehmer (z.B. Inhaber einer Arztpraxis) im Gesundheitswesen zugelassene Ärzte sind, die die Anforderungen an eine rechtswirksame Einwilligung zu einer Impfung genau kennen und die wissen, dass es sich bei einer Impfung ohne zugrunde liegender freiwilliger Einwilligung, da mit einer Spritze mit Inhaltstoffen vollzogen, die das Impfschadensrisiko in sich bergen, in jedem Einzelfall um die Straftatbestandserfüllung der gefährlichen Körperverletzung (§ 223 a StGB; Offizialdelikt) handelt, ist es gleichermaßen erschrecken, dass nahezu alle Ärzte, in ihrer Funktion als gegenüber ihren Mitarbeitern fürsorgepflichtige Unternehmer, diese rechtswidrige Verletzung des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ihrer Mitarbeiter durch die Berufsgenossenschaften (Betriebsärzte) dulden.
Dieses kennzeichnet das heutige mehr als defizitäre Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland, das weniger einer strukturellen, sondern mehr einer grundlegenden inhaltlichen Reform bedarf, die vom verantwortlichen Arzt auch tatsächlich konsequent Verantwortung abverlangt.

Es ist wenig glaubwürdig, wenn etwaig vorgebracht würde, der staatlichen Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften (HVBG) wäre bis heute die „G 42“, und die Ausführung in Praxis, die zu schweren Grundrechtsverletzungen des Eingriffs in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, bei Mitarbeitern in Betrieben des Gesundheitswesen führt, bisher noch nicht bekannt geworden.

Ich führe Beschwerde darüber, dass das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit, als Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften (HVBG), derartige Grundrechtsverletzungen in Betrieben des Gesundheitswesen, die gegen Mitarbeiter in diesen Betrieben gerichtet sind, duldet und weise auf das rechtsstaatlich gebotene Erfordernis der unverzüglichen Abhilfeschaffung, mittels geeigneter Maßnahmen, der schweren Grundrechtsverletzungen im Gesundheitswesen, in der Verantwortung der Berufsgenossenschaften (HVBG), hin.

Auch für den HVBG ist das Grundgesetz verbindlich.
Mit freundlichem Gruß

                                                                                    Anlage:
                                                                                    Schreiben an den HVBG vom 15.7.05
Karl Krafeld                                                                 nebst den zwei Anlagen 
